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►AKTUELL: HOMEOFFICE INTERNATIONAL – LEICHTER BEWILLIGT ALS GEKLÄRT

Nachdem durch die Pandemie erhebliche Teile der 
Gesellschaft recht geübt mit dem Thema Homeoffice 
umgehen, gewinnen selbst bei kleinen Unternehmen 
die internationalen Fälle erheblich an Bedeutung. 
Das Unternehmen sitzt im Inland, der Mitarbeiter 
möchte – oder soll – aber z. B. in Wien (EU), am Zü-
richsee (nicht-EU, aber bilaterale Abkommen), 
Mumbai oder Tokyo (Staaten mit Doppelbesteue-
rungsabkommen) oder Dubai (Staat ohne Doppelbe-
steuerung und ohne Einkommensteuer) arbeiten. Bei 
innerdeutschen Fällen wird dabei von der Verwal-
tung – m. E. sehr sportlich – postuliert, dass daraus 
keine Betriebsstätte erwachsen soll. Solange nicht die 
Geschäftsleitung an einem anderen Ort arbeitet, soll 
man sich folglich über die Zerlegung der Gewerbe-
steuer auf die Tätigkeit keine Gedanken machen 
müssen. Wie lange diese gesetzlich nicht kodifizierte 
Theorie hält, bleibt abzuwarten, zumal die Fälle 
nicht schwarz-weiß sind, z. B. wenn der Arbeitgeber 

die als Homeoffice genutzten Räume anbietet. Im 
internationalen Fall ist die Situation wesentlich 
komplexer und die Wertungen entsprechen nicht der 
Perspektive innerhalb eines einzelnen Staates. 
Schon seit vielen Jahren bekannt ist, dass die sozial-
versicherungsrechtliche Dimension erheblich ist und 
sich oft der Sozialversicherungsträger des Tätig-
keitsstaats beim Arbeitgeber meldet. Steuerlich ent-
steht hier gemäß Art. 5 des OECD-Muster-Doppel-
besteuerungsabkommens schnell eine Betriebsstätte 
(oft Geschäftsstelle, Art. 5 Abs. 2 c) DBA). Häufig 
rettend ist noch, dass eine Gewinnzuordnung zu 
einer solchen Betriebstätte nach Art. 7 DBA nicht 
immer erfolgt, sondern dann, wenn in der Betriebs-
stätte wertschöpfungsrelevante Funktionen ausgeübt 
werden. Die Grenzen dessen sind allerdings leider 
sehr fließend. Ratsam bleibt es daher, die Komplexi-
tät internationaler Homeoffice-Fälle gut im Blick zu 
behalten und diese nicht vorschnell zu bewilligen. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG SEPTEMBER UND OKTOBER 2022 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 12.09.2022 10.10.2022 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.09.2022 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 12.09.2022 – 

Umsatzsteuer2 12.09.2022 10.10.2022 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 15.09.2022 13.10.2022 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung4 28.09.2022 27.10.2022 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►KINDER 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
Kinderbetreuungskosten können nur von demjeni-
gen abgezogen werden, der sie getragen hat. Dies 
gilt auch dann, wenn das Kind im paritätischen 
Wechselmodell von beiden Eltern betreut wird. So 
entschied das Finanzgericht Thüringen. 
Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende könne 
nicht zwischen mehreren Anspruchsberechtigten 
aufgeteilt werden. Wenn die Berechtigten hinsicht-
lich des Entlastungsbetrags keine Bestimmung un-
tereinander treffen, stehe er demjenigen zu, an den 
das Kindergeld gezahlt werde. 
Die alleinige Zuordnung des Entlastungsbetrags für 
Alleinerziehende lediglich zu einem Elternteil und 
die Unzulässigkeit einer Aufteilung verstoßen auch 
im Falle des Wechselmodells (bei annähernd gleich-
wertiger Haushaltsaufnahme des Kindes in beide 
Haushalte) nicht gegen das Gleichheitsgebot. 

Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungskos-
ten verfassungsmäßig 
Der Sonderausgabenabzug für Kinderbetreuungs-
kosten ist verfassungskonform. Insbesondere ist es 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, dass bei 
geschiedenen wie bei nicht verheirateten oder dau-
ernd getrenntlebenden Eltern nur derjenige Elternteil 
zum Abzug berechtigt ist, der die Aufwendungen 
getragen hat und zu dessen Haushalt das Kind ge-
hört. So entschied das Finanzgericht Thüringen. 
Streitig war, ob die „Haushaltszugehörigkeit” des 
Kindes im Sinne des Einkommensteuergesetzes (§ 10 
Abs. 1 Nr. 5 EStG) verfassungsgemäß ist. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

E-Ladesäulen steuermindernd geltend machen 
Vermieter, die ihre Immobilie mit einer oder mehre-
ren Ladestationen ausstatten, können die dafür an-
gefallenen Kosten steuermindernd geltend machen. 
Steuerrechtlich werden nachgerüstete E-Ladesäulen 
als eigenständige Wirtschaftsgüter betrachtet. 
Die Kosten für die Nachrüstung der Ladesäule kön-
nen Vermieter über die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer abschreiben. Dabei besteht ein gewisser 
Spielraum. Die Finanzverwaltung setzt bei „intelli-
genten Wandladestationen“ (sog. Wallboxen oder 
Wall Connectoren) eine betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer von sechs bis zehn Jahren an. Über die-
sen Zeitraum hinweg können Vermieter die An-
schaffungs- und Installationskosten, aber auch die 
eventuell notwendige Genehmigung durch den 
Netzbetreiber, komplett abschreiben. 
Es profitieren aber nicht nur Vermieter. Auch Steu-
erpflichtige, die an oder in der privaten Immobilie 
eine Ladeinfrastruktur nachrüsten, können die dafür 

anfallenden Kosten steuerlich geltend machen. Für 
die Installationskosten (ausschließlich Arbeitskosten) 
und eine in Rechnung gestellte Anfahrtspauschale 
des Elektrofachbetriebs kann eine Steuerermäßigung 
für Handwerkerleistungen in Höhe von 20 Prozent 
der Gesamtsumme, maximal aber 1.200 Euro im 
Jahr, geltend gemacht werden. 

Kosten für die Miete von Rauchwarnmeldern 
Bei den Kosten für die Miete von Rauchwarnmel-
dern handelt es sich laut Bundesgerichtshof nicht 
um sonstige Betriebskosten im Sinne der Betriebs-
kostenverordnung, sondern – da sie den Kosten für 
den Erwerb von Rauchwarnmeldern gleichzusetzen 
sind – um nicht umlagefähige Aufwendungen. 
Hinweis: Dies ist künftig bei den Nebenkostenab-
rechnungen zu beachten. Positiv ist, dass die Gebüh-
ren für die Inspektion und die Funktionsanalyse der 
montierten Rauchwarnmelder weiterhin umgelegt 
werden können, da vom Urteil unberührt. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Nachträgliche Geltendmachung des Wahlrechts 
auf einen Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Inan-
spruchnahme des Sonderausgabenabzugs für eine 
zusätzliche Altersvorsorge (§ 10a EStG) im Wahl-
recht des Steuerpflichtigen steht. Dieses Wahlrecht 
müsse nicht zwingend durch Abgabe der „Anlage 
AV“ zur Einkommensteuererklärung ausgeübt wer-
den, sondern kann formlos geltend gemacht werden. 
Entschieden wurde auch, dass es bis einschließlich 
des Veranlagungszeitraums 2016 für die Wahl-
rechtsausübung zu spät ist, wenn der Einkommen-
steuerbescheid bereits bestandskräftig geworden ist. 
Offen gelassen hat der Bundesfinanzhof die Frage, 
ob die steuerlichen Wahlrechte ab 2017 bereits durch 
die Datenübermittlung des Finanzdienstleisters als 
ausgeübt anzusehen sind. Der nächste Streit ist folg-
lich vorprogrammiert. Dies ist unvermeidlich, da 
das Regelwerk so komplex gestaltet ist, dass es Bür-
ger, Steuerberater (und Behörden) überfordert. 

Eckpunkte für ein Inflationsausgleichsgesetz 
Bundesfinanzminister Christian Lindner hat am 
10.08.2022 die Eckpunkte für ein Inflationsaus-
gleichsgesetz vorgestellt. Damit sollen inflations-
bedingte steuerliche Mehrbelastungen ausgeglichen 
werden, indem die Steuerlast an die Inflation ange-
passt wird. Geplant sind folgende Anpassungen: 
Höherer Grundfreibetrag: Zum 01.01.2023 ist eine 
Anhebung um 285 Euro auf 10.632 Euro vorgesehen. 
Für 2024 ist eine weitere Anhebung um 300 Euro auf 
10.932 Euro vorgeschlagen. 
Kalte Progression ausgleichen: Die sog. Tarifeckwer-
te werden entsprechend der erwarteten Inflation 
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nach rechts verschoben. Das heißt, der Spitzensteu-
ersatz soll 2023 bei 61.972 statt bisher 58.597 Euro 
greifen, 2024 soll er ab 63.515 Euro beginnen. 
Unterstützung von Familien: Der Kinderfreibetrag 
soll schrittweise für jeden Elternteil von 2022 bis 
2024 um insgesamt 264 Euro erhöht werden, bis er 
zum 01.01.2024 bei 2.994 Euro liegt. 
Anhebung des Unterhaltshöchstbetrags: Der Unter-
haltshöchstbetrag für 2022 wird von 9.984 Euro auf 
10.347 Euro angehoben. So können mehr Kosten, die 
z. B. für Berufsausbildung oder Unterhalt anfallen, 
steuerlich geltend gemacht werden. Zukünftige An-
passungen werden automatisiert. 

Gasumlagen ab Oktober 2022 stehen fest 
Importeure müssen wegen der Drosselung russi-
scher Lieferungen kurzfristig und zu hohen Preisen 
Ersatz beschaffen. Zweck der Gasumlagen ist, diese 
Unternehmen zu unterstützen, damit die Wärme- 
und Energieversorgung in der kommenden Kältepe-
riode gesichert ist. Von Oktober an wird eine befris-
tete Gasbeschaffungsumlage erhoben, die zu Beginn 
des Umlagezeitraums (ab 01.10.2022 bis 01.04.2024) 
bei 2,419 ct/kWh zuzüglich Umsatzsteuer liegt. Zu-
sätzlich entstehen die Bilanzierungs- (0,57 ct/kWh), 
Gasspeicher- (0,059 ct/kWh) und regionenabhängig 
die Konvertierungsumlage (0,045 ct/kWh). Die Viel-
zahl der Umlagen darf als Indiz für die ausgeprägte 
Kreativität der Branche gewertet werden. 

►UMSATZSTEUER 

Vorsteuerabzug für ein Büro in einem ansonsten 
nicht unternehmerisch genutzten Gebäude 
Der Bundesfinanzhof hat zum Vorsteuerabzug für 
ein Büro in einem ansonsten nicht unternehmerisch 
genutzten Gebäude entschieden, ob die Kennzeich-
nung eines Raumes in einer Bauzeichnung mit dem 
Wort "Arbeiten" ein ausreichendes Indiz für die Zu-
ordnungsentscheidung zum Unternehmen ist und ob 
die Zuordnungsentscheidung dem zuständigen Fi-
nanzamt bis zur gesetzlichen Abgabefrist der betref-
fenden Steuererklärung mitgeteilt werden muss. 
Für eine Zuordnung zum Unternehmen könne bei 
Gebäuden die Bezeichnung eines Zimmers als Ar-
beitszimmer in Bauantragsunterlagen jedenfalls 
dann sprechen, wenn dies durch weitere objektive 
Anhaltspunkte untermauert werde. So sei es z. B. 
dann, wenn der Unternehmer für seinen Gerüstbau-
betrieb einen Büroraum benötige, er bereits in der 
Vergangenheit kein externes Büro, sondern einen 
Raum seiner Wohnung für sein Unternehmen ver-
wendet habe und er beabsichtige, dies in dem von 
ihm neu errichteten Gebäude so beizubehalten.  
Für die Dokumentation sei keine fristgebundene 
Mitteilung an die Finanzbehörde erforderlich. Wenn 
innerhalb der Dokumentationsfrist nach außen hin 

objektiv erkennbare Anhaltspunkte für eine Zuord-
nung vorlägen, könnten diese der Finanzbehörde 
auch noch nach Ablauf der Frist mitgeteilt werden. 

Bei Erwerb einer gemischt genutzten Photovoltaik-
anlage volle Zuordnung zum Unternehmen durch 
Abschluss eines Energievertrages 
Der Bundesfinanzhof hatte bzgl. des Vorsteuerab-
zugs aus der Errichtung einer Photovoltaikanlage 
über die Zuordnung einer Photovoltaikanlage zum 
Unternehmensvermögen zu entscheiden. 
Die Tatsache, dass im Lauf des Jahres, in dem eine 
Photovoltaikanlage erworben wurde, ein Vertrag mit 
dem Recht zum Weiterverkauf des gesamten erzeug-
ten Stroms zuzüglich Umsatzsteuer abgeschlossen 
wurde, sei hier ein Indiz dafür, dass der Steuer-
pflichtige die Photovoltaikanlage dem Unternehmen 
voll zugeordnet habe. Für die Dokumentation der 
Zuordnung sei keine fristgebundene Mitteilung an 
die Finanzbehörde erforderlich. Lägen innerhalb der 
Dokumentationsfrist nach außen hin objektiv er-
kennbare Anhaltspunkte für eine Zuordnung vor, 
könnten diese der Finanzbehörde auch noch nach 
Ablauf der Frist mitgeteilt werden. 

►ERBSCHAFTSTEUER 

Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim 
trotz Auszug 
Ein Erbe verliert nicht die Erbschaftsteuerbefreiung 
für ein Familienheim, wenn ihm die Nutzung aus 
gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzu-
mutbar ist. So entschied der Bundesfinanzhof. 
Der Bundesfinanzhof hat das erstinstanzliche Urteil 
aufgehoben und die Sache an das Finanzgericht zu-
rückverwiesen. Grundsätzlich setze die Steuerbe-
freiung voraus, dass der Erbe für zehn Jahre das ge-
erbte Familienheim selbst nutze, es sei denn, er sei 
aus „zwingenden Gründen“ daran gehindert. 
„Zwingend“ erfasse nicht nur den Fall der Unmög-
lichkeit, sondern auch die Unzumutbarkeit der 
Selbstnutzung des Familienheims. Reine Zweckmä-
ßigkeitserwägungen, wie etwa die Unwirtschaftlich-
keit einer Sanierung, genügten zwar nicht. Anders 
liege es, wenn der Erbe aus gesundheitlichen Grün-
den für eine Fortnutzung des Familienheims so er-
heblicher Unterstützung bedürfe, dass nicht mehr 
von einer selbstständigen Haushaltsführung zu 
sprechen sei. Das Finanzgericht habe hier deshalb 
unter Mitwirkung der Klägerin das Ausmaß ihrer 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu prüfen. 

Schenkungen beim Ausscheiden aus einer Gesell-
schaft bei zu geringer Abfindung 
In vielen Gesellschaftsverträgen von Personen- und 
Kapitalgesellschaften finden sich Regelungen, die 
das zwangsweise Ausscheiden von Gesellschaftern 
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zum Inhalt haben. Insbesondere bei Familiengesell-
schaften ist das Eintreten eines nicht zur Familie ge-
hörenden Erben oder Vermächtnisnehmers im To-
desfall eines Gesellschafters häufig ausgeschlossen. 
Dieser Erbe/Vermächtnisnehmer erhält dann i. d. R. 
eine Abfindung. Damit die Kapitalbasis der Gesell-
schaft oder die Liquidität nicht übermäßig verringert 
wird, ist in diesen Fällen die durch die Gesellschaft 
zu erbringende Abfindung vielfach an den Buchwert 
des Kapitalkontos oder einen anderen Maßstab ge-
knüpft, der die Abfindung unter dem tatsächlichen 
Wert des Anteils hält.  
In diesen Fällen kommt § 7 Abs. 7 ErbStG zur An-
wendung, der für die verbleibenden Gesellschafter 
eine Schenkung fingiert. Der Wert der Schenkung 
besteht in der Differenz zwischen dem steuerlichen 
Wert des Gesellschaftsanteils nach § 12 ErbStG und 
der Abfindung. Der steuerliche Wert ist der gemeine 
Wert gem. § 11 Abs. 2 und 3 BewG. Zunächst sieht 
diese Vorschrift eine Bewertung anhand von Ver-
käufen an fremde Dritte vor. Dies dürfte aber bei 
diesen Gesellschaften kaum vorkommen, da ja 
Fremde gerade ausgeschlossen werden sollen. Daher 
findet zur Wertermittlung das vereinfachte Ertrags-
wertverfahren gem. §§ 199 bis 203 BewG Anwen-
dung. Nach diesem Verfahren wird der durch-
schnittliche Jahresertrag - abgeleitet aus den vergan-
genen 3 Jahren - mit dem Faktor 13,75 multipliziert. 
Der auf diese Weise ermittelte Schenkungswert wird 
auf die verbleibenden Gesellschafter im Verhältnis 
ihrer Beteiligungen verteilt. Der sich hieraus nach 
Abzug der anteiligen Abfindung ergebende Betrag 
wird fiktiv vom Gesetz als Schenkung angenommen. 
Auf das subjektive Bewusstsein der Unentgeltlich-
keit kommt es dabei nicht an. 
Es liegen eine Schenkung auf den Todesfall hinsicht-
lich der Abfindung und weitere Schenkungen gem. 
§ 7 Abs. 7 ErbStG an die verbleibenden Gesellschaf-
ter vor. Diese Gesellschafter sind für ihren Vermö-
genszuwachs Schuldner der Schenkungsteuer, Steu-
erklasse und Freibeträge richten sich nach dem Ver-
wandtschaftsverhältnis zwischen ihnen und dem 
Erben/Vermächtnisnehmer. Letzterer haftet für die 
Schenkungsteuer. Die Begünstigten trifft die Pflicht 
zur Anzeige des Erwerbs gem. § 30 Abs. 2 ErbStG 
und nach Aufforderung durch das Finanzamt auch 
die Verpflichtung zur Abgabe einer Schenkungsteu-
ererklärung. Leider kann weder für die Abfindung 
noch für die Werterhöhung die Begünstigung der 
§§ 13a, 13b ErbStG für Betriebsvermögen in An-
spruch genommen werden. Es fehlt für beide Schen-
kungen am Übergang von Betriebsvermögen. 

►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Änderung des Nachweisgesetzes 
Zum 01.08.2022 sind Änderungen des Nachweisge-
setzes, das Arbeitgeber verpflichtet, wesentliche Be-

dingungen des Arbeitsvertrages schriftlich niederzu-
legen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem 
Arbeitnehmer auszuhändigen, sowie weiterer Geset-
ze, unter anderem des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes oder des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
in Kraft getreten. So werden in § 2 NachwG Nach-
weispflichten etwa in Bezug auf das Enddatum einer 
vereinbarten Befristung, den Arbeitsort, die Kündi-
gung und die Vergütungszusammensetzung ergänzt 
sowie neue Informationspflichten in Bezug auf die 
Probezeit, den Umfang des Fortbildungsanspruchs, 
Überstunden, Abrufarbeit und die Identität des Ver-
sorgungsträgers im Falle der betrieblichen Altersver-
sorgung über einen solchen eingeführt. Der Verstoß 
gegen die Nachweispflichten kann nach § 4 NachwG 
als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis 
zu 2.000 Euro geahndet werden. 
Hinweis: Der Nachweis muss schriftlich erfolgen. 
Die elektronische Form ist ausgeschlossen. Selbst 
wenn der Arbeitgeber die wesentlichen Arbeitsbe-
dingungen mit einer elektronischen Signatur statt in 
Schriftform niederlegt, droht dem Arbeitgeber nach 
dem Wortlaut des Nachweisgesetzes ein Bußgeld. 

Künstlersozialabgabe soll 2023 bei 5,0 Prozent lie-
gen 
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
hat die Ressort- und Verbändebeteiligung zur 
Künstlersozialabgabe-Verordnung 2023 eingelei-
tet. Nach der neuen Verordnung wird der Abga-
besatz zur Künstlersozialversicherung im Jahr 
2023 auf 5,0 Prozent angehoben. Der Künstlerso-
zialabgabesatz lag seit 2018 – auch während der 
schwierigen Phase der Corona-Pandemie - unver-
ändert bei 4,2 Prozent. 

Auszahlung der Energiepreispauschale im Sep-
tember 2022 
Im September erhalten einkommensteuerpflichtige 
Erwerbstätige eine einmalige Energiepreispauschale 
von 300 Euro. Die Auszahlung erfolgt über die 
Lohnabrechnung des Arbeitgebers. Bei Selbstständi-
gen wird dies über die Anpassung der Einkommen-
steuervorauszahlung für das III. Quartal 2022 reali-
siert. Arbeitnehmer, deren Beschäftigungsverhältnis 
nur früher oder später im Jahr bestand, können die 
Energiepreispauschale im Rahmen ihrer Einkom-
mensteuererklärungen für das Jahr 2022 geltend ma-
chen. Dies gilt auch, wenn der Arbeitslohn pau-
schalversteuert ausgezahlt wird oder wurde. 
Das Bundesfinanzministerium hat am 20.07.2022 
seine FAQs zur Energiepreispauschale (EPP) aktuali-
siert. Die für die betriebliche Praxis wichtigsten Fra-
gen zur Auszahlung der Energiepreispauschale an 
Arbeitnehmer beantwortet das BMF anhand von 27 
Einzelpunkten unter Punkt VI. der FAQ-Liste. 


